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 Verjährung von Mehrarbeit 
- Aufschub statt endgültigem 
Befreiungsschlag 
 

Verzicht auf die Einrede der Verjährung für ein weiteres Jahr! 
Mit dem aktuell veröffentlichten Erlass vom 15.10.2019 hält der Innenminister sein Wort, dass keine einzige 

Überstunde verjähren soll. Leider stellt der Erlass nur einen Aufschub des Problems von Massen von 

angehäuften Überstunden der Kolleginnen und Kollegen dar. Zielführender ist eine dauerhafte Lösung des 

Problems durch die Einführung von Langzeitarbeitskonten, wie es die GdP schon seit langer Zeit fordert. Wir 

werden die nun gewonnene Zeit jedoch nutzen, um uns weiter für grundlegende Änderungen in diesem 

Bereich einzusetzen. Damit entfiele das Erfordernis weiterer Erlasse zum Aufschub etwaiger Mehrarbeit. 

 

Im Einzelnen trifft der Erlass folgende Regelungen: 

 

Stunden aus dem Jahre 2015: 
Mehrarbeitsstunden, die im Jahr 2015 entstanden sind, wären mit Ablauf des 31.12.2018 verjährt. Hier wird 

für ein weiteres Jahr auf die Einrede der Verjährung verzichtet, so dass sie noch bis einschließlich 31.12.2020 

durch Freizeit oder Ausgleichszahlung ausgeglichen werden können. 

 

Stunden aus dem Jahre 2016: 
Mehrarbeitsstunden, die im Jahr 2016 entstanden sind, verjähren mit Ablauf des 31.12.2019. Hier wird 

ebenfalls für ein weiteres Jahr auf die Einrede der Verjährung verzichtet, so dass sie noch bis einschließlich 

31.12.2021 durch Freizeit oder Ausgleichszahlung ausgeglichen werden können. 

 

Stunden vor dem Jahr 2015 
Hier gilt der alte Erlass aus dem Jahre 2015 fort. Für Mehrarbeitsstunden, die zeitlich vor dem Jahr 2015 

entstanden sind, wird bis einschließlich 31.12.2020 auf die Einrede der Verjährung verzichtet. 

21. Oktober 2019 


